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688 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Bemessung der Vergütung für besondere
Gefährdung der Wachebeamten

6 8 9 . Verordnung: Straßenverlauf der Bundesstraßen in Graz
6 9 0 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der A 9 Pyhrn Autobahn — Anschlußstelle

Seiersberg im Bereich der Gemeinde Seiersberg
6 9 1 . Kundmachung: Hoheitszeichen der Slowakischen Republik

688. Verordnung des Bundesministers für
Inneres, mit der die Verordnung des Bundesmi-
nisters für Inneres BGBl. Nr. 536/1992, über
die Bemessung der Vergütung für besondere
Gefährdung der Wachebeamten geändert wird

Auf Grund des § 74 a des Gehaltsgesetzes, BGBl.
Nr. 54 in der geltenden Fassung, wird mit
Zustimmung des Bundeskanzlers verordnet:

Artikel I

Der § 1 Ziffer 1 der Verordnung des Bundesmini-
sters für Inneres BGBl. Nr. 536/1992, über die
Bemessung der Vergütung für besondere Gefähr-
dung wird wie folgt geändert:

„1. für Wachkommandanten der Sicherheitswa-
che, Gendarmeriepostenkommandanten,
Kommandanten der Verkehrsabteilungen,
Kriminalabteilungen, der Außenstellen der
Gendarmerieposten, Verkehrsabteilungen und
Kriminalabteilungen, Bezirksgendarmerie-
kommandanten und die Stellvertreter dieser
Beamten, Referenten und Sachbearbeiter der
Bezirksgendarmeriekommanden, Hauptsach-
bearbeiter und Sachbearbeiter der Kriminalab-
teilungen, Verkehrsabteilungen und des Gen-
darmerieeinsatzkommandos, sofern sie nicht
unter Z 2 fallen, beim Gendarmerieeinsatz-
kommando als Einsatzeinheitskommandanten
oder deren Stellvertreter verwendete Beamte
der Verwendungsgruppe W 1, den Wachzim-
mern als Wachhabende zugewiesene Wache-
beamten sowie für alle Wachebeamten, die
zumindest die Hälfte der Plandienstzeit im
exekutiven Außendienst verbringen, 7,94% des
Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungs-
zulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V,"

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft.

Löschnak

689. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten über den Stra-

ßenverlauf der Bundesstraßen in Graz

Auf Grund des § 1 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:

Die nähere Beschreibung der in den Verzeichnis-
sen zum Bundesstraßengesetz 1971 enthaltenen
Straßenzüge in Graz — soweit sie bereits unter
Verkehr stehen — wird wie folgt festgelegt:
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Die in eckiger Klammer stehenden Zahlen
bezeichnen die noch nicht gebauten Straßenteile,
wobei jeweils die Nummer der Bundesstraße nach
dem Bundesstraßengesetz 1971 mit einer Ord-
nungszahl für diesen Straßenzug angegeben ist.

Im einzelnen ist der Verlauf der Bundesstraßen
aus den beim Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten, beim Amt der Steiermärkischen
Landesregierung sowie beim Magistrat der Stadt
Graz aufliegenden Planunterlagen im Maßstab
1 :15 000 zu ersehen.

Schüssel

690. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der A 9
Pyhrn Autobahn — Anschlußstelle Seiersberg

im Bereich der Gemeinde Seiersberg

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:

Die Anschlußstelle Seiersberg der A 9 Pyhrn
Autobahn wird im Bereich der Gemeinde Seiersberg
wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Anschlußstelle liegt
zwischen AB-km 1,384 und AB-km 1,718 und stellt
über ihre Zu- und Abfahrtsrampen die Verbindung
zur Landesstraße 313 (Feldkirchner Straße) bzw. zu
einer ebenfalls neu herzustellenden Gemeindestraße
her.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Zu- und Abfahrtsrampen aus den beim
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen-
heiten, beim Amt der Steiermärkischen Landesre-
gierung sowie bei der Gemeinde Seiersberg
aufliegenden Planunterlagen im Maßstab 1:1 000
zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
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Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

6 9 1 . Kundmachung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die

Hoheitszeichen der Slowakischen Republik

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzge-
setzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch

das Bundesgesetz BGBl. Nr. 109/1993, wird im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswär-
tige Angelegenheiten kundgemacht, daß § 6 Abs. 1
des Markenschutzgesetzes 1970 auf das Wappen,
die Fahne, die Flagge und das Siegel der
Slowakischen Republik Anwendung findet, die im
Markenregister des Österreichischen Patentamtes
für jedermann zur Einsicht aufliegen.

Schüssel
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